
Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung des Marktes Kipfenberg für die Gemeindeteile Biberg, 

Böhming, Buch, Dunsdorf, Grösdorf, Hirnstetten, Irlahüll, Kemathen, 
Kipfenberg, Krut, Oberemmendorf, Pfahldorf und Schelldorf (BGS-EWS) vom 

08.12.2008 
 
 

§ 1 
 

§ 10a Abs. 2 -Grundgebühr- erhält folgende Fassung: 
 

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 
Nenndurchfluss  

 
bis   Qn   2,5 m³/h          42,--  € / Jahr 
bis   Qn   6,0 m³/h   72,--  € / Jahr 
bis   Qn 10,0 m³/h   84,--  € / Jahr 
über Qn 10,0 m³/h 168,--  € / Jahr. 

 
 

§ 2 
 

§ 12 Abs. 1 -Gebührenschuldner- erhält folgende Fassung: 
 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 
Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks 
dinglich berechtigt ist.  

 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.  
 
 
Kipfenberg, 12.12.2014 
 
 
 
 
Christian Wagner 
Erster Bürgermeister 
 


